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§ 40 Tir KAG LKF-Gebühren,
Pflegegebühren

 Tir KAG - Krankenanstaltengesetz - Tir KAG, Tiroler

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 22.01.2026

(1) Für die in der allgemeinen Gebührenklasse und in der Sonderklasse aufgenommenen Patienten sind unbeschadet

des § 41b LKF-Gebühren zu entrichten. Für forensische Patienten am A. ö. Landeskrankenhaus Hall i.T. sind

P5egegebühren zu entrichten; für den Aufnahme- und den Entlassungstag sind die P5egegebühren in voller Höhe zu

entrichten.

(2) Mit den LKF-Gebühren bzw. den P5egegebühren sind unbeschadet des Abs. 3 und der §§ 41 und 41a alle Leistungen

der Krankenanstalt für die Patienten abgegolten.

(3) Die Kosten der Beförderung des Patienten in die Krankenanstalt und aus dieser, die Beistellung eines Zahnersatzes,

sofern sie nicht unmittelbar mit der Behandlung in der Krankenanstalt zusammenhängt, die Beistellung

orthopädischer Hilfsmittel (Körperersatzstücke), sofern sie nicht therapeutische Behelfe darstellen, die Kosten der

Bestattung eines in der Krankenanstalt Verstorbenen sowie Zusatzleistungen, die mit den medizinischen Leistungen

nicht im Zusammenhang stehen und auf ausdrückliches Verlangen des Patienten erbracht werden, sind in den LKF-

Gebühren bzw. den Pflegegebühren nicht enthalten.
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